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Richtlinie 2006/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. September 2006 

über die Qualität von Süßwasser, das schutz- oder verbesserungsbedürftig 
ist, um das Leben von Fischen zu erhalten 

(Kodifizierte Fassung) 

 (1) Die Richtlinie 78/659/EWG des Rates vom 18. Juli 1978 über die Qualität von 
Süßwasser, das schutz- oder verbesserungsbedürftig ist, um das Leben von Fischen zu 
erhalten [3], ist mehrfach und in wesentlichen Punkten geändert worden [4]. Aus 
Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Richtlinie zu 
kodifizieren. 

(2) Zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt sind konkrete Maßnahmen 
erforderlich, um die Gewässer, einschließlich des für Fische geeigneten Süßwassers, 
vor Verunreinigung zu bewahren. 

gewissen Fällen von der Richtlinie abzuweichen. 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Diese Richtlinie betrifft die Qualität von Süßwasser und findet auf solche Gewässer 
Anwendung, die von den Mitgliedstaaten als schutz- und verbesserungsbedürftig 
bezeichnet werden, um das Leben von Fischen zu erhalten. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für Gewässer in natürlichen oder künstlichen Becken, die 
für intensive Fischzucht genutzt werden. 

 

 (4) Im Sinne dieser Richtlinie sind: 

a) "Salmonidengewässer" Gewässer, in denen das Leben von Fischen solcher Art wie 
Lachse (Salmo salar), Forellen (Salmo trutta), Aeschen (Thymallus thymallus) und 
Renken (Coregonus) erhalten wird oder erhalten werden könnte; 

b) "Cyprinidengewässer" alle Gewässer, in denen das Leben von Fischarten wie 
Cypriniden (Cyprinidae) oder anderen Arten wie Hechten (Esox lucius), Barschen 
(Perca fluviatilis) und Aalen (Anguilla anguilla) erhalten wird oder erhalten werden 
könnte. 

 

Artikel 2 



Die chemisch-physikalischen Parameter, die auf die von den Mitgliedstaaten 
bezeichneten Gewässer anwendbar sind, sind in Anhang I aufgeführt. 

Für die Anwendung dieser Parameter werden die Gewässer in 
Salmonidengewässer und Cyprinidengewässer eingeteilt. 

 

Artikel 4 

(1) Die Mitgliedstaaten bezeichnen Salmoniden- und Cyprinidengewässer und können 
später weitere Gewässer bezeichnen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können die Bezeichnung bestimmter Gewässer aufgrund von 
zum Zeitpunkt der Bezeichnung unvorhergesehenen Faktoren ändern, wobei sie dem 
Grundsatz des Artikels 8 Rechnung tragen. 

 

Artikel 7 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten führen die Probenahmen durch, 
deren Regelhäufigkeit in Anhang I festgelegt ist. 

 

 


